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Eignungsnachweis 01: 
 
Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten 
 
Alle als Bestandteil der Leistung verwendeten Holzprodukte müssen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung 
kommen. 
Dieses ist nachzuweisen. Als Nachweis anerkannt werden FSC, PEFC oder gleichwertige Zertifizierungen oder 
wenn die für das jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC einzeln erfüllt sind. 
 
Mindestens ein Kriterium muss mit JA beantwortet werden können, um zu der Ausschreibung zugelassen zu 
werden! 
 
__________________________________________________________________________________________ 

1. Ich/wir werde(n) Holzprodukte verwenden, die nach FSC und/oder PEFC zertifiziert sind. Mein 
Unternehmen ist unter folgender Nummer CoC-zertifiziert: 
 
JA    Nein  
CoC-Zertifizierung:       

__________________________________________________________________________________________ 
2. Ich/Wir werde(n) Holzprodukte verwenden, die nach       zertifiziert sind. 

Der Nachweis der Gleichwertigkeit – d.h. der Übereinstimmung des Zertifikats mit den für das 
jeweilige Herkunftsland geltenden Standards von FSC oder PEFC – ist durch eine Prüfung vom Thünen-
Institut in Hamburg (TI) oder dem Bundesamt für Naturschutz in Bonn (BfN) erbracht. Ich/Wir werde(n) 
diesen geprüften Nachweis zu dem von der Vergabestelle verlangten Zeitpunkt vorlegen. 
 
JA    Nein  

__________________________________________________________________________________________ 
3. Ich/wir werde(n) Holzprodukte verwenden, die die im jeweiligen Herkunftsland geltenden Kriterien des 

FSC oder PEFC erfüllen. Der Nachweis darüber ist durch eine Prüfung vom Thünen-Institut in Hamburg 
(TI) oder dem Bundesamt für Naturschutz in Bonn (BfN) erbracht. In der Projektzertifizierung geht dies 
auch durch öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige oder für nachhaltige Waldbewirtschaftung 
und Produktketten akkreditierte Zertifizierungsanbieter. Ich werde diesen geprüften Nachweis zu dem von 
der Vergabestelle verlangten Zeitpunkt vorlegen. 
 
JA    Nein  

__________________________________________________________________________________________ 
4. Die Verwendung der Holzprodukte erfolgt durch einen Nachunternehmer/Unterauftragnehmer. Ich/Wir 

verpflichte(n) mich/uns, Nachunternehmer/Unterauftragnehmer nur unter der Voraussetzung zu 
beauftragen, dass diese zertifiziert sind oder per Einzelnachweis belegen, dass sie die im jeweiligen 
Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC erfüllen. Auf Verlangen der Vergabestelle werde 
ich den Nachunternehmer/Unterauftragnehmer benennen und dessen Zertifizierungsnachweis vorlegen. 
 
JA    Nein  

__________________________________________________________________________________________ 
 


